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UnLerlahn-Kreis.
Amtliches Klatt ftr die Kekanntmachungeo des Landraisamtesn.des Hreisaurfchusscs.
_ Tägliche Keila,e zmr Die,rr««d Gmstr Zeitung.

Prrtl » der U «,etgeu:
Die »t»sp. PericheU» oh<* vrrni Nimm lt Pfg.»

SiellmneM» so Pfg.
I » Die, : StolenKraße« l.
Ja GmS: NSmrrltraße SS.

Druck»uv Berlag von H. Lhr. Sommer»
%mi  und Diez.

«t . 27 ©onnerOtan den 1 Februar 1917

Amtlicher Teil
57. Jahrgang

Betr . Zuckerverkauf.
Gegen jeden Nummerabschnitt 4 der Zucke rkarte des

Unterlahnkreises können in der Zeit Vvm 1. bis 28. Fe-
6ruar 1917 in den Kolonialwarcngeschäftcn

750 Giamm Zucker oder Kandis
entnommen werden. Die Herren Bürgermeister werden er¬
sucht»dies ortsüblich bekannt zu machen.

Diez»  den 30. Januar 1917.

_ KreiszuckerKelle.
J .-Nr. H- 060- Diez»  den 29. Januar 1917.

Betrifft : Ausfuhr von Aepfelu.
Die Erledigung meiner Verfügung dom 22. Januar ds.

Js .»J .-Nr. 537 II. — Kreisblart Nr. 21 —» betreffend Be¬
richt über die Ausfuhr don Aepfeln bringe ich in Erinne¬
rung und erlvarte sic b i n n e n z w e i T a g e n.

»er

Kriegsministerium

Bekanntmachuna
«>«• W TV 1KAM <rr «,

H- 799. Diez,  den 30. Januar 1917.
vetr >Ablieferung von gefummelten Bucheckern.

Die Herren Bürgermeister des Kr-eiscs werden wieder¬
holt ersucht, die gesammelten Bucheckern bei der Landwirt¬
schaftlichen Zentral-Darlehnskasse in Frankfurt a. M. zur
Abnahme anzumelden.
_Der « - r« ,e »»e *f« » reisuuss » »««,.
r. 7i4. Diez,  den 30 . Januar 1917.

«er «»»t» ach»ug.
Herr Pfarrer Otto Bansa aus Eppenrod ist zum dritten

Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Dilleiiburg er
nannt und als Anfang seines Pfarrdienstes daselbst der
1. April 1917 bestimmt worden.

»er va«»r«t.
I . » -r

liitcneratass

Nr. W. IV. 150/1 . 17. K. R. A.
betreffend Höchstpreise für ryhe Seiden und

Se denabfälle aller Art.
Vom 31. Januar 1917.

- ® ic  nachstehende Bekanntmachungwird auf Grund des
Gewtzes über den Belagerungszustandvom 4. Juni 1851, in
Dcrblndung mit dem Gesetz vom 11. Dezeniber 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 813), in Bayerii auf Grund des Bahecifchen
Gc,etzes über den Kriegszustand voin 5. November 1912 in:

mit dem Gesetz vom 4. Dezember 1915 und der
Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914, des Gesetzes
^trestend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.

der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gc-
sctzbl. « . 516) in Verbindung mit den Bekanntmckchnngen
über die Aenderung dieses Gesetzes voin 21. Januar 1915,
^ ^ Vtnnbcr l915 und 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl.

01 '* 003 und 1316 « . 183) zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß
den in der Anmerkung*) abgedr-uckten Bcstimmungcu be¬
straft werden, sofern nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen angedroht sind. Aua kann der Be¬
trieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachungzur
Arnhaltung unzuverlässiger Personen Vvm Handel vom
23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. § . 603) untersag

. ) Gefängnis brs zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe brs zu zehntausend Mark oder mit einer dieser ^ traien
wird bestraft: ' rnTCtt

1. wer die festgesetzten Höchstpreiseüberschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf-

fordert, durch den die Höchstpreise überschritten werden
oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (8 ->
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist bei-'
seiteschafft, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
lauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt find,
nicht nachkomml;

_
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C. hier ben nach § 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise
erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
Bei vorsätzlichen Zuwioerhandlungen gegen Nr . 1 und

2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages
zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist
oder in den Fällen der Nr . 2 überschritten werden sollte;
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark , so ist auf
ihn zu erkennen . Im Falle mildernder Umstände kann die
Geldstrafe bis auf die Hälfte des Atindestbetrages ermäßigt
werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben ber
Strafe ungeordnet werden , daß die Verurteilung auf Kosten
des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist ; auch kann neben
Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden.

Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen sämtliche

vorhandenen , anfallenden und noch weiter e>ngeführren in
der Uebersichtstafel verzeichneten rohen Seinen und Seiden-
abfälle aller Arten.

8 2.
Höchstpreise.

Die von der Kriegswollbedarf Aktienge,tllschafl Berlin
für die im 8 1 bezeichneten Gegenstände zu zahlenden Preise
dürfen die in der beifolgenden Preistafel für die einzelnen
Sorten festgesetzten Preise nicht übersteigen.

Anmerkung : Es ist genau zu beachten, daß die fest¬
gesetzten Preise diejenigen Preise find, die die Kriegswollbe¬
darf Aktiengesellschaft höchstens für die von der Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände erster Sorte befahlen darf,
/für mindere Arten wird die Kriegswollbedarf Aktiengesell¬
schaft einen entsprechend niedrigeren Preis bezahlen . Ange¬
bote haben auf den von der Kriegswollbedarf -Aktiengeielstchafr
anzufordernden Angebotsvordrucken zu erfolgen.

8 3.
Zahlungsbedingungen.

Die Höchstpreise schließen die Kosten der Verladung bis
zur nächsten Bahnstation des Verkäufers sowie den Umsatz¬
stempel ein . Für Säcke oder sonstige Packhülwn ist der nach-
zuweisende Selbstkostenpreis zu erstatten . Eine besondere
Vergütung für die vom Verkäufer bei Preß ^alwnpackunz zu
verwendende Draht - und Bandersenverschnürung smdet nicht
statt . Die Höchstpreise gelten für Nettogeivicht und Barzah¬
lung 'binnen 30 Tagen nach Eingang der Rechnung , bei
späteren Zahlungen dürfen 2 v. H. über Reichsbankdiskont
an Zinsen berechnet werden.

}rran *it «naiQnnf|
K. R A

8 4
Ausnahme « .

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von den
Anordnungen dieser Bekanntmachung sind an ine Kriegs-
Rohstvff -Abteilung des Kriegsamtes es Käuflich Preußi¬
schen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verl . Hedemann - !
straße 10, zu richten. Die Entscheidung über die gestellten '
Anträge behält sich der Unterzeichnete zuständige Militär¬
befehlshaber vor.

8 5.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 31. Januar 1017
in Kraft.

Frankfurt (Main ), den 31. Januar 1917.
Stellv . Generalkommando XVIH. A K

Coblenz , den 31. Januar 1917.
Kommandantur der Festung

Coblenz -Ehrenbreitstein.
1« 1 1658 /I. 17.

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

Klasse

Klasse

Klasse

Klasse

Klasse

Klasse

Klasse

Klasse

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

1, Kokons (abhaspelbare ) 25 Mark das Kilo.
2 Kokons Doppi 24 Mark das Kilo.
3 Kokons mixtes 20 Mark das Kilo.
4 Kokons perces 20 Mark das Kilo.
5 Kokons Piques 19 Mark das Kilo.
6 Sfarsalatti 28 Mark das Kilo.
7 Blazes 25 Mark das Kiro.
8 Wattseide 24 Mark das Kilo.
9 Bassines 26 Mark das Kilo.
10 Pelettes 24 Mark das Kilo.
11 Telettes 24 Mark das Kilo.
12 Blouses 25 Mark das Kilo.
13 Ricotti 25 Mark das Kilo.
14 Galetamie 20 Mark das Kilo.
15 Wadding 18 Mark das Kilo.
16 Bassinetto 18 Mark das Kilo
17 Taramate 18 Mark das Kilo
18 Rugginose 18 Mark das Kilo.
19 Frisons 35 Mark das Kilo.
20 Strusa 34 Mark das Kilo.
21 Strusi 34 Mark das Kilo.
22 Frisonnettes 26 Mart das Kilo.
23 Strussa 25 Mark das Kilo.
24 Strazza 26 Mark das Kilo.
25 Valetta 22 Mark das Kilo.
26 Bourettes 20 Mark das Kilo.
27 Tussah 'Abfälle 18 Mark das Kilo.
28 bunte reine Seidenabsälle , sogenannte Esfilochk's,

25 Mark das Kilo.
29 schwarze reine Seidenabfälle , sogen. Effiloch '̂s,

24 Mark das Kilo.
30 weiße reine Seidenabsälle , ^ genannte Effiloche's,

26 Mark das Kilo.
31 bunte reine Seidenabsälle , nur gerissen,

Mark das Kilo.
32 schwarze reine Seidenabfälle , nur gerissen,

Mark das Kilo.
33 weiße reine Seidenabsälle , nur gerissen,

Mark das Kilo.
34 bunte gemischte Seidenabsälle , gleichviel mit wel¬

chem Spinnstosf gemischt, jedoch nicht unter 50
v. H. Seidenspinnstosf enthaltend . 20 Mark das
Kilo.

35 schwarze gemischte Seidenabsälle , gleichviel mit
welchem Spinnstoff gemischt, jeooch nicht unter
50 v. H. Seidenspinnstofs enthaltene , 19 Mark
das Kilo.

36 weiße gemischte Seidenabfälle , gleichviel mit wel¬
chem Spinnstoff gemischt, jedoch nicht unter 50
v. H. Seiden spinnstosf enthaltend , 21 Mark das
Kilo.

37 Seidewgarnabsälle , roh, 12 Mart das Kilo.
38 Seidengarnabfälle , bunt , 14 Mark das Krlo.
39 Cardenausputz 6 Mark das Kilo.
40 Kammzugabfälle 12 Mar », das Kilo.
41 Chappeausbruchabsälle 8,50 Mark das Kilo.
42 Seidenslugwolle 1,50 Mark das Krlo.
43 Spinnereiauswisch 5 Mark das Kilo.
44 Chappezug 45 Mark das Kilo.

24,50

23,50

25,50

J .°Nr . II. 828 . Diez,  den 31. Jann «r 1817.
An die Herren Bürgermeister

Betr . den Berkehr mit Web-, Wirk- und
Strickwaren.

Die mit Umdruckversügung vom 29. Januar d. Js .,
J .-Nr . 11. 923, geforderte Anzeige über die im Monat Ja¬
nuar 1917 erteilten Bezugsscheine üoer Stoffe zur Ober¬
kleidung ustv. ist mir ordnungsmäßig ausz «füllt bis spL«



Ä -5Ä. ß Ä 5 "^ ° & « ".»

»S .LLL . LL

Ĉ ./o ^9 *•* *« 'x. ^_ ä -g "* se ö >->~ -H 05-S L>« te»
®>^ “ö 'S"*1'ö *S 's? «

s» - ß &g*i27siP gW^ '
t c Tt e n * H u m B . f5 eBtu « Y 1B17 ST
ersuche ich Fehlanzeige zu erstatten.

Der angesetzte Termin ist
halten.
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genau einju-

_
festem oder flüssigem Zustande, mit einem Rerrrgehatt von
mindestens 99,9 v. H. des Gesamtgewichts. Höchstpreis
107 Mark für je 100 Kg. Gesamtgewicht.

«er » - rsitzende des » r-1s»»«s« »ffes.

Kriegsministerium.

Bekanntmachung
Nr M. 3500/12 . 16. K R. A.

drtreffend Höchstpreise für Zink.
Vom 31. Januar 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851, in
Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 813), in Bayern aus Gruno des Bayerischen
Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. November 1912 in
Verbindung mit dem Gesetz vom 4. Dezember 1915 und der
Allerhöchsten Verordnung vom 81. Juli 1914, des Gesetzes,
bettefsend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.
S . 339) in der Fassung vom 17. Dezeinber 1914 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen
über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915,
23. September 1915 und 23. März 1916 R̂eichs-Gesetzbl.
1915 S . 25, 603 und 1916 S . 183) zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß
den in der Anmerkung*) abgedruckten Bestimmungen be¬
straft werden, sofern nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strastn angedroht sind. Auch kann der Be-
ttieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt
werden.

Klasse 60, Zink  als Feinzink, unverarbeitet,  iy
festem oder flüssigem Zustande, mit ermm Rcingehalt von
weniger als 99,9 v. H., jedoch von mindestens 99,8 v. H.
des Gesamtgewichts. Höchstpreis 101 Man für je 100 Kg.
Gesamtgewicht.

Klasse 61, Zink  als Feinzink, unverarbeitet,  in
festem oder flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt von
weniger als 99,8 v. H., jedoch von mindestens 99,7 v. H.
des Gesamtgewichts. Höchstpreis 95 Wurrk für je 100 Kg.
Gesamtgewicht.

Klasse 62, Zink , unverarbeitet,  in festem oder
flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt von weniger als

; 99,7 v. H., jedoch von mindestens 99,5 v. H. des Gesamt-
! gewichts. Höchstpreis 78 Mark für je 100 Kg. Gesamtge-
j wicht.

Klasse 63, Zink , unverarbeitet,  in festem oder
' flüssigem Zustande, mit einem Reingehalt an Zink von we¬

niger als 99,5 v. H., jedoch von mindestens 98 v. H. des
j Gesamtgewichts. Höchstpreis 66 Mark für je 100 51g. Ge-
j samtgcwicht.

Klasse64, Zink,rohundin Legierungen *), un-
? verarbeitet,  in festem oder flüssigem Zustande, mit
\ einem Reingehalt an Zink von weniger als 98v. H. des
l Gesamtgewichts. Höchstpreis 66 Mari für je 100 Kg. Zink-
j inhalt; sofern die Zusammensetzung der Legierung vorge-
1 schrieben ist und diese mit Zink der Klassen 59 bis einschl. 64
- besonders hergestellt wird , darf als Preis des Zinkiuhalts
l der Höchstpreis der entsprechenden Zinkklassen zugrunde ge-
: legt und eine angemessene Entschädigung für Herstetlung und
■ Schmelzverlust berechnet werden, die keinen übermäßigen Ge-
jj winn enthalten darf.

8 1.
Höchstpreise.

Der Preis der nachstehend ausgesührten Gegenstände
darf nicht üöersteigen bei:

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. Wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages aus-

fordett, durch den die Höchstpreise überschritten werden,
oder sich zu einem solchen'Vertrage erbietet:

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (§ 2,
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, bei¬
seiteschafft, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise fest¬
gesetzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheim¬
licht; i

6. wer den nach § 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise,
erlassenen Ausführungsbestimmungen zumiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1
oder 2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des
Betrages zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten
worden ist oder in den Fällen der Nummer 2 überschritten
werden sollte : übersteigt der Mindestbeirag zehntausend Mark,
so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände
kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages
ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der
Strafe angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten
de« Schuldigen öffentlich bekanntzumachenist; auch kann neben
Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden.

Klasse 65, Zink,  u m g e s chm o l z e it aus Altzink und
l alten Zinklegierungen *), Fehlgüssen, Hartziuk, Spänen und
?! Abfällen jeder Art , mit einem Reingchalt an Zink von we-
, Niger als 98 v. H. des Gesamtgewichts, ferner Zink in Alt¬

zink und alten Zinklegierungen jeder Art , Fehlgüssen, Hart¬
zink, Spänen und Abfällen jeder Art . Als Alrzink und alte
Zinklegierungen werden insbesondere Gegenstände ange-

] sehen, die sich in einem Zustande befinden, in dem sic her-
° kömmlich nicht mehr für den durch ihre Gestaltung gegebenen
f Zweck benutzt werden. Höchstpreis 63 Mark für je 100 Kg.
- Zinkinhalt im umgeschmolzenen Mattrial oder abzüglich\ eines dem Minderwert entsprechenden Avschlags im nicht-
| verschmolzenenMaterial.

Klasse 66, Zink in Erzen,  Rückständen (auch Aschen
jj und Krätzen), Oxyden^Neben- und Zwischenprodukten der
jj Hüttenindustrie und der Zink verarbeitenden Industrien.
?? Höchstpreis 65 Mark für je 100 Kg. Zinkinhall , abzüglich
jj eines angemessenen Hüttenlohns.

*) Unter legiertem Zink wird ein Material verstanden,
das insgesamt mit mehr als 2 v. H. anderen Stoffen ver¬
schmolzen ist, und bei welchem Zink dem Gewichte nach gegen¬
über jedem andern in der Legierung verschmolzenen Stoff
überwiegt.

8 3.
Anwendung der Höchstpreise.

1. Werden Gegenstände der Klassen 59 bis einschließ¬
lich 65 weiterverarbeitet , so dürfen hierbei höchstens die vor¬
stehend festgesetzten Preise zugrunde gelegt werden unter
Zuschlag einer angemessenen Entschädigung für Verarbeitung
Zuschlag einer angemessenen Entschädigung für Verarbei¬
tung , Formgebung , Verbindung uno Vertrnbsjpesen , die
unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse , incbeson-
dere der Herstellungskosten, Verwertbarkeit und Marktlag«
keinen übermäßigen Gewinn enthalten darf.



& —i Ci-
5=5 «-1« wa öa z—eXfiftp d*L -s » i
«8 ~ ä
-LL » M

»s 3 5 g 5  s ®5 S rli
D S * er =»: Z ^ .̂502 ^S» ♦"»
1 S 'S*
5 ^ ^

q’O D QiS q . §>i?T VI
V t» r3- s

" *

w .s*

^ CT ■*- - v Cf% m+ Mrmmr*
r  ö ■=■ - a s .5 2: *̂ 5*
= <-S E. 5 lr>H-L

53

? ?>, »7  vom ffrie^ mt (ßutoeifungSamt ) Su greifen iua*
toteren, toeldfe  ton den berotbneten greifen nbtoeitfen, unb
aufgrund einer  solchen Zuweisung von der KrlegsmetallA/W s» 4 - J ' Wl 1 jrneflSJJ

®” r der Zinkhüttenbereinigung oder dem Verbund
deutscher Zinkblechwalzlverke geliefert, so bürreu dlnßrpm .tntttä*  tm f„ an _• i . ^ .' 'r,„,. Jr ' ' ' V— -~ vr ~*0— muc |tu , ,u uuvfeu der Preis-
f ererfjmjng tut Falle der Weiterverarbeitung gemäß Ziffer 1
fctirt Ju  Legierungen der Klasse 64 au
Stelle der Höchstpreis die vom Kriegsamt festgesetzten Ver¬
rechnungspreise zugrunde gelegt werden.

3. Der Preis für Zink in den Erzeugungsdorstnfeu zu
den genannten Klassen muß in einem angemessenen Verhält-
nrs zu den derovdneten Höchstpreisen stehen.

Wer Zink in den Erzeugungsvorstufen zu den genann¬
ten Klauen zu einem Preise veräußert oder crwirot , der in
einem angemessenen Verhältnis zu den genannten Höchst-

gewärtigen^ ' ^ nÛ b'e ^ "ieignung seiner Bestände zu

„ , ^ .dei den vorstehenden Preisen dürfen Anteile an Gold
und « über nach dem Tagespreise bezahlt werden.

Ein außer Gold und Silber im Zink, in den Zinklcgie-
rungen und in den Zinkerzen der Klassen 64 dis einschließlich
66 enthaltener «Stoff darf nur dann in Rechnung gesetzt
werden, wenn d-eser Stoff dem Gewicht nach mehr als

des Ge,amtgewichts ausmacht . In dilsem Fall -- darf
a s Preis für das Znsatzmaterial höchstens der Lespreis
oder, sofern Höchstpreise bestehen, der Höchstpreis gefordertund bezahlt werden.

8 3.
Za lnngsbedingungen.

m  Barzahlung 6tt  Empfang
und ichlreßen die Kochen des Versandes vom Versanölaaer
unmittelbar bis zum Selbstverbraucher nicht ein Wird
der Kaufpreis gestundet, so dürfen Jahreszinsen bis zu 2 v
H. über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden.

9 4.
Zurückhatten von Borräten.

Bei Zurückhaltung von Vorräten mit der Absicht ber
Preistreiberei ist sofortige Enteignung zu gewärtigen.

8 5.
Ausnahmen.

Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Bekannt¬
machung können, insbesondere bei Einfuhr , gestattet wer-den.

Anträge auf Gestattung von Ausnahmen und Anfragen,
welche die vorliegende Bekanntmachung oetresfen, sind zu
richten an die Metall -Meldestelle der KriegS-Rohstoff-Ab-
teilung des Hriegsamts des Königlich Preußischen Kriegs-
Ministeriums , Berlin W. 9, Potsdamer Straße 10/Il . Die
Bewilligung der Ausnahmen ist bem zuständigen Militär-
bciehlshaber Vorbehalten. Nur schriftliche, aus den Namen
dêr Firma lautende Ausnahmebewilligungeil haben Gültig-

8 6.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntiiiachung tritt mit dem 1. Fevimar 1617
in Kraft.

Frankfurt (Main ), den 31. Januar 1917.
Stellv Generalkommando XVIIIU. « .

Koblenz, den 31. Januar 1917.
Kommandantur der Festuug

^ Eoblen- .EHrenbreitstei«.
I « 1 1M6/1. 17.

icfjitamtltcjer  STeff.
«ndlnugs - und Wolmungsfürsorgefür die heim-

krhrevdrn Kriegrr.
Eine Besprechung, die in nahem Zusammenhang mit den

Bestrebungen zur Förderung der Ansiedlung der Kriegsteil-
Unb ,-mF!i der Wohnungsfürsvrge für di- hcimlehren-

den Krieger steht, hat am 17. Januar aus Einladung des Mi-
nisters der öffentlichen Arbeiten unter dem Vorsitz des
Unterstaatchekretärs Exzellenz von Osels zwifche-l Vertre¬
tern des « tadtetages , von Sied lungsgese. t,cha sien, Bau-
vereinen, des Reichsausschusses, der Kriegsveschädiztensür-
sorge und einer Reihe von Behörden stattgefunden. Der Ge¬
danke, den heimkehrenden Kriegern und ihren Familien ein
ge,undes Heim zu sichern und auch den Kriegsbeschädigten
Ä nt ™?? ? * ^r Los n̂ach Möglichkeit zu erleichtern har
»ur Voranssetzung. dag sredlungs - und Wohnsoilnen ange.
wendet lverden öw eme enge Verbindung der Wohnung
mir der « cholle, des Hau,es mit dem Grund und Boden

>bim" für die Gesundheit und Ernährung des Volkes
gleichwichtigen Produktionskrüften hergestellt wird . Daimm
budet die Förderung des Kleinsiednrngswesens und als
dessen wesentlichen Bestandteil die Herstellung von Klein-
wohnhausern Gegenstand der Fürsorge und des besonderen
Jntee -'fes aller an der Lösung der Siedlungsfragen betei¬
ligten Behörden und Vereine.

. Die Beratung vom 17. Januar , die im Sitzungssaal - des
ArbeitsnilNisteriums stattgesunden hat , erstreckte sich iur
we,entl,chen aus zwei Fragen:

1\ . .® {c  ist der Bebauungsplan für Kleinsiedlungen
namentlich auf städtischem Gebiete zu gestaltend
. 2' Welche Erleichterungen für den Bau des Klein-
wohnhau,es können in den baupolizeilichen BAtimmunaen
besonders der Städte gewährt werben? '

Nach beiden Richtungen kommt es darauf an , auf die
Vereinfachung und Verbilligung des Wohnens im Klein-
wohnhau,e hmzuarbeiten . Durch zweckmäßige Gestaltung des
Bebauungsplanes ist es möglich, an Gelände- und Straßen-
baukosteii un großen zu sparen, die Ermäßiguirg der bav-
polizeiliche.-. rln,orderungen führt beim einzelnen Bau zu
zahlreichen kleinen Verbilligungen , deren Summe für die Gc-
samtbaukosten eines Kleinhauses ins Gewicht fällt . Tie

freudige Zustimmung , mit der besonders die Vertreter der
Bauvereme und Siedlungsgesellschasten in der Versammluna
die ministeriellen Anregungen und Vorschläge begrüßt haben
laßt erkennen, für wie zeitgemäß die Vorbereitung solcher
Maßnahmen für die bevorstehende Friedensarbeit empfun¬
den wird, dann aber auch, daß der Regelung des Bauord¬
nungswesens seitens der Gemeinden tatsächlich noch man¬
cherlei Mängel anhaften , deren Beseitigung auf Grund neu-
zeitlicher Erfahrungen des Städtebaues , der Technik und der
Gesundheitslehre geboten ist.

Vereinsachungs- und Verbilliguugsvorschläge des
Ministeriums sollen alsbald den Nachgeordneten Behörden
zugehen, deren Aufgabe es sein wird , ihnen weitestgehend«
Beachtung und Anwendung zu verschaffen WTB

Anzeige«.
Holzvcrsteigcrung. vberförsterei

Katzenelnbogen.
Schutzbezirk Bärbach . Montag, den  5 . Fe-

cr-' ^orm  in der Gastwirtschaft von Wil-
helm Groß in Schönborn , ei. Nutzholz.  Distr . 65 Habcn-
,ch«iderschlag. Kiefern:  84 Rm. Nutzknüppel (2,2 Mtc
lg.) ^ - Brennholz.  Distr . 40 Ergcnstcin, 45 Lichteeichen,
65 Haben,cheiderschlag u. Tot . Buchen:  319 Rm Scht.
n. Kn., 2810 Wellen. Kiefern : 189 Rm. Scht . u. Kn (1580

für die » «riftUtoni« « ichar» Hei», » et (#» «.
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